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Contec Vergütungsstudie 2018

Vergütungsstudie will mehr Transparenz schaffen
Im Wettbewerb um qualifizierte Führungskräfte in der Ge-

sundheits- und Sozialwirtschaft ist eine angemessene und 

branchenübliche Vergütung unabdinglich. Doch welche 

Vergütung ist wettbewerbsfähig? Anhaltspunkte liefert 

die contec Vergütungsstudie. 

Von Thomas Müller und Gabriele Moos

Bochum // Seit 2004 untersucht die 
contec GmbH in Kooperation mit 
dem IEGUS – Institut für europäi-
sche Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft und Prof. Dr. Gabriele Moos 
vom RheinAhrCampus der Hoch-
schule Koblenz in Remagen die Ver-
gütungssituation von Führungs-
kräften in der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft. Ziel der Studie ist 
es, Geschäftsführerinnen und Ge-
schäftsführern sowie hauptamtli-
chen Vorstandsmitgliedern Orien-
tierung für die eigene Vergütung zu 
geben, Arbeitgeber und Aufsichts-
gremien bei der Festlegung einer 
wettbewerbsfähigen und angemes-
senen Vergütung zu unterstützen 
und eine Vergleichsgrundlage zu 
Vergütungen in anderen Branchen 
zu bieten. 

Auch die contec Vergütungsstu-
die 2018 ermittelt wieder die aktu-
elle Höhe und Zusammensetzungen 
der Vergütungen von Geschäftsfüh-
rungen und Vorständen. Die Ergeb-
nisse basieren auf einer Befragung 
von hauptamtlichen Vorständen 
und Geschäftsführungen bezogen 
auf das Jahr 2017 in den Leistungs-
bereichen Gesundheitshilfe, Alten-
hilfe, Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe für 
Personen in besonderen Situationen 
sowie zugehörige Bildungs- und Ser-
viceeinrichtungen. 

Auch wenn die Studie mit den 
288 ausgewerteten Datensätzen kei-
nen Anspruch auf Repräsentativität 
im statistischen Sinne erhebt, so bie-
tet sie doch mit den erhobenen ver-
gütungsrelevanten Daten eine gute 
Orientierung und grundlegende Er-
kenntnisse über Zusammenhänge 
hinsichtlich der Vergütung des Top-
Managements.

Fokus auf Unternehmensgröße 
und Vergütungsbestandteile

Im Fokus der Studie steht die Höhe 
des Bruttogesamtgehalts mit den un-
terschiedlichen Gehaltskomponen-
ten – Jahresfestgehalt, variable bzw. 
leistungsbezogene Vergütung, Fir-
menwagen, betriebliche Altersvor-
sorge und sonstige Zusatzleistungen 
– im Vergleich zur Unternehmens-

größe gemessen an Beschäftigten 
und Umsatz. Das Bruttogesamtge-
halt liefert die größtmögliche Ver-
gleichbarkeit der Vergütung in der 
Branche, da die einzelnen Bestand-
teile von Unternehmen zu Unter-
nehmen in unterschiedlichem Aus-
maß gezahlt werden. Grundsätzlich 
ist zu beobachten, dass das Brutto-
gesamtgehalt mit der Unterneh-
mensgröße steigt. Eine Betrachtung 
der Vergütungshöhe und derer Be-
standteile sollte also immer vor 
dem Hintergrund der Angaben zur 
Größe des Unternehmens erfolgen. 
Die Studie fächert detailliert auf, 
welche der oben genannten Vergü-
tungsbestandteile die Befragten ne-
ben dem Jahresfestgehalt erhalten 
und in welcher Höhe. Damit bietet 
sie eine wertvolle Grundlage für den 
eigenen Vergleich.

Firmenwagen und variable  
Vergütung 

Den höchsten Anteil am Bruttoge-
samtgehalt hat das Jahresfestge-
halt. Dieses schließt regelmäßige 
Bestandteile wie 13. und 14. Mo-
natsgehalt, Weihnachts- oder Ur-
laubsgeld ein. 21 Prozent bekommen 
ein 13. Gehalt, 12 Prozent Urlaubs-
geld und 21 Prozent Weihnachtsgeld. 
Etwa 70 Prozent der befragten Füh-
rungskräfte dürfen ihren Firmen-
wagen auch privat nutzen. Der Me-
dian des Bruttolistenpreises davon 
beträgt 45 000 Euro. 35 Prozent er-
halten variable Vergütungsbestand-
teile, davon im Median 12 000 Euro. 
Die Studie liefert eine Aufschlüsse-
lung der Vergütungsbestandteile 
nach Unternehmensgröße, da diese 
die Höhe maßgeblich beeinflusst.

Vergütung nach  
Leistungs bereichen

Schaut man sich das Bruttogesamt-
gehalt von Unternehmen mit einem 
Leistungsbereich an (keine Kom-
plexträger), so fällt zunächst auf, 
dass die Altenhilfe (zusammen mit 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) 
mit einem Median von 95 355 Euro 
Bruttogesamtgehalt hinter der Ein-
gliederungshilfe mit 107 405 Euro 
zurückliegt. Die stärkste Diskrepanz 
besteht aber zum Bereich der Ge-

sundheitshilfe, die bei einem Me-
dian von 171 929 Euro Bruttogesamt-
gehalt liegt. Eine ähnlich große Lücke 
war auch schon bei der vergangenen 
Vergütungsstudie 2016 zu beobach-
ten – hier lag der Median des Brut-
togesamtgehaltes bei Krankenhaus-
geschäftsführungen bei 142 410 Euro 
und der der Altenhilfe bei 86 440 Euro. 
Einen Hinweis auf die Gründe der Ge-
haltsunterschiede liefert auch hier 
die Unternehmensgröße. So sind die 
Unternehmen der Befragten aus der 
Gesundheitshilfe hinsichtlich Be-
schäftigtenzahl und Umsatzvolumen 
durchschnittlich deutlich größer als 
jene aus der Altenhilfe.

Vergütung nach Trägerschaft

Ebenfalls interessant ist der Ein-
fluss der Trägerschaft auf die Höhe 
des Bruttogesamtgehalts. Hier ist 
die Vergütung für Führungskräfte 
von öffentlichen Trägern mit einem 
Median von 151 400 Euro Bruttoge-
samtgehalt am höchsten. Deutlich 
dahinter liegen private Träger mit 
96 839 Euro und freigemeinnützige 
Träger mit 113 820 Euro. Auch hier 
spielt die Unternehmensgröße eine 
Rolle: Die Unternehmen der Befrag-
ten aus privater Trägerschaft sind 
mit im Median 115 Beschäftigten 
viel kleiner, als die der beiden ande-

ren Gruppen. Gemessen an der An-
zahl der Beschäftigten ist der Unter-
schied zwischen freigemeinnützigen 
und öffentlichen Trägern jedoch klei-
ner als die Differenz im Gehalt ver-
muten lässt. Einen Erklärungsansatz 
liefert hier das Umsatzvolumen: Die 
Unternehmen der Befragten aus öf-
fentlicher Trägerschaft weisen ein 
um etwa 60 Prozent höheres Um-
satzvolumen auf als jene aus freige-
meinnütziger Trägerschaft. 

 e Die ausführliche Ergebnis
darstellung der contec Ver
gütungsstudie 2018 kann auf  
contec.de erworben werden. 

Bruttogesamtgehalt (gesamt) von Unternehmen mit einem Leistungsbereich, differenziert nach Leistungsbereichen, in Euro  
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Anlaufstelle für berufsethische Fragen der Pflege

Pflegekammer Niedersachsen gründet Ethikkommission
Hannover // Die Pflegekammer Nie-
dersachsen richtet als bundesweit 
erste Pflegekammer eine Ethikkom-
mission ein. Am 17. Juni fand in Han-
nover die konstituierende Sitzung 
statt, wie die Pflegekammer in ei-
ner Pressemeldung mittteilte. „Mit 
der Ethikkommission der Pflegekam-
mer Niedersachsen entsteht die erste 
Ethikkommission, die sich allein mit 
berufsethischen Fragen der Pflege be-
fasst“, so Kammerpräsidentin Sandra 

Mehmecke.Pflegewissenschaftler und 
Vorsitzender der Ethikkommission 
Lutz Schütze sagte, mit der Einrich-
tung der Ethikkommission leiste die 
Pflegekammer einen besonderen Bei-
trag zur Bewertung berufsethischer 
Fragestellungen. 

„Die Ethikkommission kann Ori-
entierung geben, wenn die Pflege ei-
nes Menschen in Grenzbereiche führt 
und Sinnhaftigkeit und Nutzen pfle-
gerischer Maßnahmen unterschied-

lich bewertet werden“, so der Pflege-
wissenschaftler und stellvertretende 
Vorsitzende Hendrik Graßme. Die 
Ethikkommission besteht aus neun 
Mitgliedern und deren Stellvertre-
tern. Sie wird durch die Kammerver-
sammlung der Pflegekammer Nieder-
sachsen für die Dauer von fünf Jahren 
bestellt.. (ck)

 e ethikkommission.pflegekammer
nds.de/ethik

Lutz Schütze (von links), Nora Wehrstedt (stellvertretende Kammer-Präsidentin), Pflege-

kammer-Präsidentin Sandra Mehmecke und Hendrik Graßme. Foto:Pflegekammer Nds
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